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Studiengangsspezifische Bestimmungen 

für den Bachelorstudiengang 

„Ergotherapie“ 

 

im Fachbereich 

„Gesundheit und Pflege“ 

an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 

 

Gemäß § 3 Abs.1 in Verbindung mit § 37 Abs. 1 Nr. 2 des Thüringer Hochschulgesetzes vom 

10 Mai 2018 (GVBI. S. 149), zuletzt geändert durch Artikel 128 des Gesetzes vom 23. März 

(GVBI. S. 731) erlässt die Ernst-Abbe-Hochschule Jena folgende studiengangsspezifischen 

Bestimmungen für den Bachelorstudiengang „Ergotherapie". Der Rat des Fachbereichs Ge-

sundheit und Pflege hat am            diese Ordnung beschlossen. Der Präsident der Ernst-

Abbe-Hochschule Jena hat mit Erlass vom            diese Ordnung genehmigt. 
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§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese studiengangspezifischen Bestimmungen konkretisieren aufbauend auf der Rahmen-

studienordnung (nachfolgend RSO) sowie der Rahmenprüfungsordnung (nachfolgend 

(RPO) für Bachelorstudiengänge der Ernst-Abbe-Hochschule Jena (nachfolgend Hoch-

schule genannt) sowie unter Berücksichtigung des Gesetzes über den Beruf der Ergothe-

rapeutin und des Ergotherapeuten (nachfolgend ErgThG) sowie der Ausbildungs- und Prü-

fungsverordnung für Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten (nachfolgend ErgThAPrV) 

die Modalitäten von Studium und Prüfung im Bachelorstudiengang „Ergotherapie" (nachfol-

gend Studiengang genannt) des Fachbereichs „Gesundheit und Pflege" (nachfolgend Fach-

bereich genannt) der Hochschule. 

(2) Diese studiengangspezifischen Bestimmungen gelten für Studierende, die ab dem Winter-

semester 2020 im Studiengang immatrikuliert werden. 

 

§ 2 Zugang zum Studium 

(1) Die Studienbewerberin bzw. der Studienbewerber erhält Zugang zum Studium, wenn sie 

bzw. er die allgemeinen Zugangsvoraussetzungen des § 67 Abs.1 Nr. 1 bis 3 ThürHG oder 

die Zugangsvoraussetzungen nach den §§ 67 Abs. 5, 68, 70 Abs. 1 oder 2 in Verbindung 

mit den gegebenenfalls bestehenden gesonderten Regelungen der Hochschule erfüllt. 

(2) Für den Zugang zum Studiengang ist zusätzlich eine Bescheinigung über die gesundheitliche 

Eignung zur Ausübung des Berufs Ergotherapie gemäß ErgThG vorzulegen. Die gesetzlich 

vorgeschriebenen Impfungen werden, soweit nicht bereits vorhanden, zu Beginn des Studiums 

nachgeholt. 

 

§ 3 Zulassung zum Studium 

Das Studium ist zulassungsfrei, soweit nicht die Satzung zur Festsetzung der Zulassungszahlen der 

Hochschule für ein bestimmtes Semester eine Zulassungszahl regelt. Für die Vergabe von Studien-

plätzen gelten im Falle einer Zulassungsbeschränkung nach Satz 1 die Regeln des ThürHZG, der 

Hochschulauswahlverfahrenssatzung, der Immatrikulationsordnung sowie der Satzung zur Festset-

zung der Zulassungszahlen der Hochschule. 

 

§ 4 Immatrikulation 

(1) Personen nach § 71 Abs.1 Satz 2 ThürHG sowie nach § 71 Abs.2 ThürHG in Verbindung 

mit § 5 Abs.5 der Immatrikulationsordnung der Hochschule benötigen für die Immatrikula-

tion des Nachweises hinreichender Kenntnisse der deutschen Sprache mindestens des Ni-

veaus 

- Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH) 2, 

- Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) mit mindestens 4 Punkten in allen Teilbe-

reichen,  

- telc Deutsch C1hochschule, 
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- Goethe-Zertifikat C 2: Großes Deutsches Sprachdiplom, 

- Prüfungsteil Deutsch der Feststellungsprüfung eines Studienkollegs oder  

- Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz - Zweite Stufe (DSD II). 

(2) Die Immatrikulation in das erste Fachsemester erfolgt in der Regel zum Wintersemester. 

 

§ 5 Ziel des Studiengangs  

(1) Der primärqualifizierende Studiengang verbindet einen berufsqualifizierenden Abschluss als Ergo-

therapeutin/Ergotherapeut mit einem ersten akademischen Abschluss (Bachelor of Science). 

(2) Der Studiengang zielt darauf ab, dass die Studierenden auf wissenschaftlicher Grundlage 

über theoretische Kenntnisse und praktische Handlungskompetenzen in Ergotherapie und 

Ergotherapiewissenschaft verfügen. In Lehre und Studium soll den Studierenden ermöglicht 

werden, Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden selbständig in der Ergotherapie wissen-

schaftlich fundiert ausüben zu können. Dazu zählen insbesondere: 

a. die Kompetenzen des wissenschaftlichen Arbeitens, des kritischen Denkens und ei-

nes auf ethischen Normen gegründetem verantwortlichen Handelns; 

b. die selbständige und kritische Auseinandersetzung mit Theorien und Modellen der Er-

gotherapie und ihrer Bezugswissenschaften sowie ihre Bedeutung für alle Handlungs-

felder der Ergotherapie; 

c. die Entwicklung und Umsetzung von theoriebasierten Konzepten der Ergotherapie im 

Hinblick auf die Gestaltung ergotherapeutischer Interventionen in unterschiedlichen 

Settings sowie auf das Qualitätsmanagement; 

d. die kritische Reflexion ergotherapeutischen Handelns auf Basis verfügbarer For-

schungsergebnisse; 

e. die Mitarbeit in Forschungsprojekten; 

f. die Fähigkeit, in interdisziplinären Teams innovative Lösungen für die verschiedenen 

Handlungsfelder der Ergotherapie sowie im Rahmen der Gesundheitsförderung zu er-

arbeiten; 

g. die aktive Mitwirkung am Professionalisierungsprozess der Ergotherapie. 

(3) Die in der Studienordnung formulierten Studienziele sind von den Lehrenden ständig zu über-

prüfen hinsichtlich der Entwicklung ergotherapiebezogener Forschungsergebnisse und The-

oriebildung sowie ihrer wissenschaftlichen und berufspraktischen Relevanz für ergotherapeu-

tische Handlungsfelder. 

(4) Durch Lehre und Studium soll die Fähigkeit zum lebenslangen Lernen entwickelt und geför-

dert werden. 

 

§ 6 Regelstudienzeit 

Die Regelstudienzeit beträgt acht Semester. 
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§ 7 Aufbau und Inhalt des Studiengangs 

(1) Der Studiengang ist ein Präsenzstudiengang in der Form eines Modellvorhabens gemäß § 4 

Abs.5 ErgThG in Verbindung mit der „Richtlinie für die Durchführung von Modellvorhaben im 

Bereich der Ausbildung nach den Berufsgesetzen der Hebammen, Physiotherapeuten, Logo-

päden und Ergotherapeuten in Thüringen“ des für Wissenschaft zuständigen Ministeriums des 

Freistaats Thüringen. 

(2) Für den erfolgreichen Abschluss des Studiums sind 240 ECTS-Punkte erforderlich, davon 

pro Semester durchschnittlich 30 ECTS-Punkte. Ein Modul soll in der Regel mindestens 

fünf ECTS-Credits haben.1 

(3) Aufbau und Inhalt des Studiengangs, regelt der Studien- und Prüfungsplan (Anlage 3). Der 

Studien- und Prüfungsplan (Anlage 3) regelt insbesondere, 

- die Zahl der Module für jedes Semester;  

- die Bezeichnung der Module; 

- ob und welche Module aufeinander aufbauen; 

- soweit vorgeschrieben, die Reihenfolge der Ableistung der Module; 

- eine Aussage, in welchen Modulen die Anmeldung gemäß § 17 Abs. 3 der RPO bereits 

mit der Anmeldung zur betreffenden Lehrveranstaltung erfolgt sowie 

- die Art, Dauer und Anzahl der innerhalb eines Moduls zu erbringenden Prüfungsleistun-

gen. 

(4) Die Lehrinhalte des Studiengangs ergeben sich aus den Modulbeschreibungen. 

(5) Das Studium besteht aus zwei Studienabschnitten. Der erste Studienabschnitt umfasst die Se-

mester 1 bis 6 und schließt am Ende des 6. Semesters mit den staatlichen berufszulassenden 

Prüfungen ab. Der zweite Studienabschnitt umfasst die Semester 7 und 8, er schließt am Ende 

des 8. Semesters mit der Bachelorarbeit ab. 

 

§ 8 Praktische Ausbildung 

 Das Studium beinhaltet Praxismodule im Rahmen der praktischen Ausbildung nach ErgThAPrV.  

 Die Ausgestaltung dieser Praxismodule nach Abs. 1 ist in Anlage 2 (Praktikumsordnung) aufgeführt. 

 

§ 9 Unterrichtssprache 

Die Unterrichtssprache ist deutsch. 

  

                                                           
1 Akkreditierungsrat Drs. AR 48/2013: Zur Auslegung der ländergemeinsamen Strukturvorgaben: 3. Zur Modulmindestgröße von 5 ECTS: 
„Um einer Kleinteiligkeit der Module, die ebenfalls zu einer hohen Prüfungsbelastung führt, entgegen zu wirken, sollen Module mindestens einen 
Umfang von fünf ECTS aufweisen.“; Senatsbeschluss vom 23.03.2004: 1 Semester = 5 Module & 1 Modul = 6 ECTS) 
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§ 10 Wahlpflichtmodule 

Der Studien- und Prüfungsplan (Anlage 3) enthält zwei Wahlpflichtmodulbereiche mit einem Um-

fang von fünf bzw. zehn ECTS-Punkten. Die Studierenden können aus den im Studien- und Prü-

fungsplan (Anlage 3) aufgeführten Wahlpflichtmodulbereichen je ein Wahlpflichtmodul wählen. Die 

ausgesuchten Module müssen in der Summe mindestens 15 ECTS-Punkte umfassen. 

 

§ 11 Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen und Anrechnung von außerhoch-

schulischen Leistungen 

 Eine Anrechnung ist ausgeschlossen, wenn die anzuerkennende Leistung Teil eines bereits abge-

schlossenen Studien- bzw. Ausbildungsprogramms ist, auf Grund derer die antragstellende Person 

einen berufsqualifizierenden Abschluss erhalten hat, soweit die Anrechnung 120 ECTS übersteigt. 

 Einschlägige berufspraktische Leistungen können anerkannt werden. Dies gilt auch für freiwillige 

Praktika.  

 

§ 12 Prüfungsmodalitäten 

(1) Die Frist für die Ablegung von Modulprüfungen gemäß § 14 der RPO beträgt zwei Semester, nach-

dem die Prüfung im Studien- und Prüfungsplan (Anlage 3) erstmalig vorgesehen ist. 

(2) Mündliche Prüfungen werden nach Maßgabe von Anlage 3 von zwei Prüfenden (Kollegialprü-

fung) durchgeführt. 

(3) Die Meldung zu Prüfungen erfolgt von Amts wegen, so dass Studierende mit der Rückmeldung 

für das jeweilige Semester zu den regelmäßigen und noch ausstehenden Prüfungen (Nach- 

oder Wiederholungsprüfungen) automatisch angemeldet sind.  

(4) Die bzw. der Studierende kann sich innerhalb der vom zuständigen Prüfungsamt bekanntge-

gebenen Frist über die bekanntgegebenen Verfahren durch Erklärung ohne Angabe von 

Gründen abmelden.  

(5) Die bzw. der Studierende ist nicht verpflichtet, an der nächsten angebotenen Wiederholungs-

prüfung teilzunehmen. Wiederholungsprüfungen werden in der Regel immer dann angeboten, 

wenn die zugehörige Lehrveranstaltung angeboten wird. 

(6) Die Anzahl der zulässigen zweiten Wiederholungsprüfungen beträgt vier. 

§ 12 a Staatliche berufszulassende Prüfung 

(1) Für die Zulassung zur staatlichen berufszulassenden Prüfung ist im Sinne der ErgThAprV 

neben der Einreichung der in ErgThAprV genannten Unterlagen zusätzlich erforderlich, dass alle 

Module des 1. bis 4. Semesters (einschließlich der Praxismodule 1-4) erfolgreich absolviert wor-

den sind.  
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(2) Gemäß ErgTh-APrV kann die bzw. der Studierende jede Aufsichtsarbeit der schriftlichen Prü-

fung, jedes Fach der mündlichen Prüfung und jede Fächergruppe der praktischen Prüfung einmal 

wiederholen, wenn er bzw. sie die Note "mangelhaft" oder "ungenügend" erhalten hat.  

 

§ 13 Definition alternativer Prüfungsleistungen 

(1) Alternative Prüfungsleistungen sind Referate, Studien- und Seminararbeiten, Hausarbei-

ten, Protokolle, Dokumentationen, Portfolio, Projektarbeiten, wissenschaftliche Ausarbeitun-

gen, Testate, Unternehmensplanspiele, Anfertigung von Computerprogrammen. 

(2)  Im Falle der vier Praxismodule lt. § 8 können die alternativen Prüfungsleitungen zusätzlich 

zu Abs. 1 simulierte oder effektiv durchgeführte Therapieeinheiten, kontextgebundene Stu-

dienarbeiten und Hausaufgaben, Herstellung von Therapiemittel, die sich direkt auf das 

Praktikum beziehen, beinhalten. 

(3) Die konkrete Ausgestaltung einschließlich einer Definition der betreffenden alternativen 

Prüfungsleistungen erfolgt in geeigneter Form durch die/den Modulverantwortlichen, insbe-

sondere in der Modulbeschreibung. 

 

§ 14 Prüfungsausschuss 

Zuständig ist der Prüfungsausschuss des jeweiligen Fachbereichs. 

 

§ 15 Bachelorarbeit 

(1) Zulassung zur Bachelorarbeit kann erst erfolgen, wenn der Nachweis über mindestens 

180 erworbene ECTS im Studiengang, inklusive des Moduls GP.1.108 erfolgreich erbracht 

worden ist und die Erlaubnis zur Führung der Berufsbezeichnung Ergotherapeutin oder 

Ergotherapeut (vgl. § 15 ErgThAPrV) nachgewiesen wurde.  

(2) Für die Ausgabe des Themas der Bachelorarbeit sind beim Prüfungsamt 2 folgende 

Unterlagen einzureichen, soweit sie nicht bereits vorliegen: 

a. der Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an allen nach Abs. 1 geforderten 

Modulprüfungen des jeweiligen Bachelorstudienganges; 

b. der Nachweis über die bestandenen Prüfungen der berufszulassenden staatli-

chen Prüfungen nach drei Jahren sowie die Erlaubnis zur Führung der Berufs-

bezeichnung Ergotherapeutin oder Ergotherapeut (vgl. §2 ErgThG). 

c. eine Erklärung der zu prüfenden Person, dass sie bzw. er die Bachelorprüfung in 

dem gewählten Bachelorstudiengang nicht bereits an einer Hochschule in der 

Bundesrepublik Deutschland endgültig nicht bestanden hat oder sich nicht in ei-

nem noch nicht abgeschlossenen Prüfungsverfahren befindet. 

(3) Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt zehn Wochen und kann auf Antrag 

der zu prüfenden Person aus Gründen, die sie nicht zu vertreten hat, um maximal vier 
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Wochen verlängert werden. In der Regel soll die Bachelorarbeit einen Umfang von ca. 

30 Seiten haben. 

(4) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß im Prüfungsamt 2 in zweifacher Ausfertigung abzugeben. 

Der Prüfling hat darüber hinaus auch eine elektronische Version der Bachelorarbeit einzu-

reichen, die zur Überprüfung der Arbeit auf Plagiat hin geeignet ist. Der Abgabezeitpunkt ist 

aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe hat der Prüfling schriftlich zu versichern, dass er 

seine Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfs-

mittel benutzt hat.  

 

§ 16 Kolloquium 

(1) Im Kolloquium soll die zu prüfende Person die Ergebnisse der Bachelorarbeit in Form eines 

Vortrages vorstellen und gegenüber fachlicher Kritik vertreten. 

(2) Das Kolloquium darf erst abgelegt werden, wenn alle Modulprüfungen einschließlich der 

Bachelorarbeit erfolgreich absolviert wurden und die Bachelorarbeit eingereicht wurde. Zur 

abschließenden Bewertung der Bachelorarbeit muss das Kolloquium mit mindestens „aus-

reichend" bestanden sein. 

(3) Das Kolloquium wird vor zwei Prüfenden abgelegt. Mindestens eine prüfende Person muss 

eine Professorin bzw. ein Professor, in der Regel die Betreuerin bzw. der Betreuer der Ba-

chelorarbeit, sein. Fachkundige Hochschullehrer bestellen die Prüfenden. Die zu prüfende 

Person kann dem Prüfungsausschuss eine prüfende Person oder eine Gruppe von Prüfen-

den vorschlagen. Der Vorschlag begründet keinen Anspruch auf tatsächliche Zuteilung der 

beantragten Personen. Die Namen der Prüfenden sind aktenkundig zu machen und der zu 

prüfenden Person mindestens eine Woche vor der Prüfung mitzuteilen; die Frist kann auf 

Wunsch der zu prüfenden Person verkürzt werden. Ein Wechsel in der Person der Prüferin 

bzw. des Prüfers kann nur aus sachlichen Gründen, wie z.B. längerer Krankheit, erfolgen 

und ist ebenfalls aktenkundig zu machen. 

(4) Die Dauer des Kolloquiums beträgt mindestens 20 und höchstens 30 Minuten. 

(5) Hinsichtlich der Zulassung weiterer Personen und Geheimhaltung gilt § 20 Abs. 3, und 5 

der RPO entsprechend. Die Zulassung erstreckt sich jedoch nicht auf die anschließende 

Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an die zu prüfende Person. 

§ 17 Bildung Gesamtnote für die Bachelorprüfung 

Entfällt 

 

§ 18 Akademischer Grad 

Nach erfolgreicher Absolvierung aller Modulprüfungen des Studiengangs verleiht die Ernst-

Abbe-Hochschule Jena den akademischen Grad „Bachelor of Science", Kurzbezeichnung 

„B.Sc". 
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§ 18 a Berufsbezeichnung Ergotherapeutin oder Ergotherapeut 

Der Studiengang schließt auf der von § 1 des Gesetzes über den Beruf der Egotherapeutin und des 

Ergotherapeuten einen Berufsabschluss in der Ergotherapie ein. Sind die Bedingungen gemäß § 2 

ErgThG erfüllt, kann auf Antrag bei der zuständigen Behörde des Freistaates Thüringen die Erlaubnis 

zum Führen der Berufsbezeichnung „Ergotherapeutin“ oder „Ergotherapeut“ erlangt werden. 

 

§ 19 Übergangsregelungen 

Entfällt 
 

§ 20 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese studiengangsspezifischen Bestimmungen treten am ersten Tag des auf ihre Bekanntmachung 

im Verkündungsblatt der Ernst-Abbe-Hochschule Jena folgenden Monats in Kraft. 

 

 

Jena, den     Jena, den 

 

 

 

 

Prof. Dr. Olaf Scupin   Prof. Dr. Steffen Teichert 

Dekan     Rektor 
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Anlage 1 

 

Ordnung für das Eignungsfeststellungsverfahren  

für den Bachelorstudiengang …  

der Ernst-Abbe-Hochschule Jena  

(Eignungsfeststellungsverfahrensordnung) 

 

 

Diese Ordnung wird individuell bei Bedarf erstellt. 
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Anlage 2 Praktikumsordnung  

 

 

Ordnung zur Durchführung der Praxisphasen  

für den primärqualifizierenden Bachelorstudiengang Ergotherapie an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 

 

 

Inhalt 

§ 1 Geltungsbereich 

§ 2 Gleichstellung 

§ 3 Umfang, Inhalte und allgemeine Ziele der Praxisphasen 

§ 4 Praxiseinsatzstellen (Kooperationseinrichtungen) 

§ 5 Verpflichtungen der Studierenden während der Praxisphasen 

§ 6 Anleitung und Begleitung der Studierenden während der Praxisphasen 

§ 7 Praxisamt 

§ 8 Nachweis über die erfolgreiche Ableistung der Praxisphasen 

§ 9 Nichtbestehen einer Praxisphase und weiterer Studienverlauf 

 

§ 1 Geltungsbereich 

Die vorliegende Ordnung regelt auf der Grundlage der Rahmenstudien- und Rahmenprüfungsordnung sowie der 

studiengangsspezifischen Bestimmungen des primärqualifizierenden Bachelorstudiengangs Ergotherapie des 

Fachbereiches Gesundheit und Pflege der Ernst-Abbe-Hochschule Jena (EAH) die Einzelheiten für die im ersten 

Studienabschnitt integrierten Praxisphasen.  

 

§ 2 Gleichstellung 

Alle Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Ordnung gelten für Personen jeglichen Geschlechts. 

 

§ 3 Umfang, Inhalt und Ziele der Praxisphasen 

(1) In den Semestern 1 bis 6 haben die Studierenden des Bachelorstudiengangs Ergotherapie nach den 

Vorgaben des Gesetzes über den Beruf der Ergotherapeutin und des Ergotherapeuten (ErgThG) sowie 

der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Ergotherapeuten (ErgThAPrV) eine praktische Ausbildung 

nachzuweisen. Diese wird im Rahmen von Praxisphasen durch Praxiseinsätze sichergestellt. 

(2) Der Umfang aller Praxiseinsätze beträgt insgesamt mindestens 1.700 Stunden inklusive 

Selbststudienzeit. Die Praktikumseinsatzzeiten in den ergotherapeutischen Einsatzfeldern verteilen sich 

dabei mindestens wie folgt:  

a. psychosozialer (psychiatrischer/psychosomatischer) Bereich 400 Stunden,  

b. motorisch-funktioneller, neurophysiologischer oder neuropsychologischer Bereich 400 Stunden, 

c. arbeitstherapeutischer Bereich 400  

d. sowie 500 weitere Stunden zur Verteilung auf einen oder mehrere dieser drei genannten 

Bereiche. 

(3) In den Praxisphasen erfolgt die praktische Ausbildung nach § 1 ErgThAPrV. Umfang, Inhalte und die 

zeitliche Abfolge der Praxiseinsätze, wie sie der Studiengang vorsieht, regelt nachstehende Übersicht: 
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Lage  

in Semester 

Praxisphase ergotherapeutisches Handlungsfeld: Wochen: Stunden: 

2 1 
Alle Handlungsfelder 

9 350 

4 2 
Alle Handlungsfelder 

11 450 

5 3 Alle Handlungsfelder 11 450 

6 4 Alle Handlungsfelder 11 450 

 

(4) Nach Abschluss aller Praxisphasen sollen die Studierenden in der Regel Einsätze absolviert haben, in 

denen sie mit den hauptsächlichen Zielgruppen wie Kindern und Jugendlichen, Erwachsenen, und alten 

Menschen, mindestens einmal pro Kategorie gearbeitet haben. 

 

§ 4 Praxiseinsatzstellen (Kooperationseinrichtungen) 

(1) Praxiseinsatzstellen im Sinne dieser Ordnung sind Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens, 

welche gemäß § 1 Abs. 2 ErgThAPrV zur Ausbildung in der Ergotherapie geeignet sind. 

(2) Die Praxiseinsatzstellen haben sich gegenüber der EAH vertraglich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass  

a. sie die von der Hochschule aufgestellten Studienpläne in der vorgesehenen Vertragszeit 

realisieren können, 

b. sie die Praxisanleitung durch geeignete Fachkräfte gewährleisten, 

c. die Studierenden vor Beginn ihrer Tätigkeit über die Belange des Arbeitsschutzes, die 

Hausordnung sowie ggf. bestehende spezifische Gefährdungen belehrt worden sind, 

d. sie den Studierenden die Kenntnisse, Fertigkeiten und beruflichen Erfahrungen vermitteln, die 

zum Erreichen des Ausbildungszieles gemäß dem Curriculum des Studienganges erforderlich 

sind, 

e. die entsprechenden Nachweise der Studierenden (einschließlich der 

Arbeitsunfähigkeitsnachweise) geführt werden, 

f. die Studierenden zum Besuch für begleitende Veranstaltungen der EAH freigestellt werden. 

 

§ 5 Verpflichtungen der Studierenden während der Praxisphasen gegenüber der Praxiseinsatzstelle 

(1) Die Studierenden beachten die für die Praxiseinsatzstelle geltenden gesetzlichen Vorschriften sowie die 

Regelungen der Studien- und Prüfungsordnung. Die Studierenden haben außerdem den Weisungen der 

weisungsbefugten Personen in der Praxiseinsatzstelle Folge zu leisten. 

(2) Die Studierenden teilen der Hochschule jedes Fernbleiben von der Praxiseinsatzstelle unverzüglich mit 

und senden bei Krankheit oder Unfall spätestens bis zum 4. Tag eine ärztliche 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung an das Praxisamt. 

 

§ 6 Anleitung und Begleitung der Studierenden während der Praxisphasen 

Die Anleitung erfolgt durch die Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter der Praxiseinsatzstellen, die Begleitung 

durch die zuständigen Lehrenden des Studiengangs Ergotherapie. Praxisbegleitende Studientage werden von 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der EAH an der Hochschule durchgeführt. 

 

 



13 
 

13 
 

 

§ 7 Praxisamt 

(1) Für Fragen zu den Praxisphasen ist das Praxisamt zuständig. Ihm obliegen insbesondere folgende 

Aufgaben: 

a. Organisation der Praxisphasen im Hinblick auf die in den Ordnungen der EAH festgelegten 

Anforderungen und Bedingungen; 

b. Überprüfung der von den Studierenden einzureichenden Unterlagen (Praxiseinsatzzeit, Fristen, 

Form und Inhalt); 

c. Zusammenarbeit mit den Trägern, Einrichtungen, Dienststellen und Fachkräften der Praxis und 

der berufszulassenden Behörde im Hinblick auf generelle und den einzelnen Studierenden 

betreffenden Fragen der Praxisphasen; 

d. Beratung und Begleitung von Studierenden zu Fragen der Vorbereitung, Durchführung und 

Nachbereitung der Praxisphasen; 

e. Ansprechpartner bei Konflikten zwischen Studierenden und Praxiseinsatzstelle. 

(2) Ist in begründeten Ausnahmefällen der Wechsel einer Praxiseinsatzstelle durch den/die Studierende 

beabsichtigt, ist dazu ein Antrag an das Praxisamt mit Angabe der Gründe zu stellen. Praxisamt und 

Studiengangleitung entscheiden im Einvernehmen mit der Praxiseinsatzstelle jeweils im Einzelfall. 

 

§ 8 Nachweis über die erfolgreiche Ableistung der Praxisphasen 

(1) Die Feststellung der erfolgreich absolvierten praktischen Studienzeiten erfolgt durch das Praxisamt und 

die zuständigen Lehrenden auf der Grundlage einer Bescheinigung der Praxiszeiten durch die 

Praxiseinsatzstelle. 

(2) Die erfolgreiche Absolvierung der Praxisphasen wird auf der Grundlage des § 1 Abs. 3 der ErgThAPrV 

jeweils als Studienleistung bestätigt. Die Studienleistungen sind gemäß § 4 Abs. 2 der ErgTh APrV unter 

anderem Voraussetzung für die Zulassung zu den staatlichen berufszulassenden Prüfungen in der 

Ergotherapie. 

 

§ 9 Nichtbestehen einer Praxisphase und weiterer Studienverlauf 

Wird eine Praxisphase nicht mit Erfolg abgeschlossen, entscheidet die Studiengangleitung im Einvernehmen mit 

der Praxiseinsatzstelle über die noch zu erbringenden Leistungen. Teilleistungen können anerkannt werden. Vor 

der Entscheidung ist der oder dem Studierenden Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
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Anlage 3: Studien- und Prüfungsplan für den Bachelorstudiengang „Ergotherapie“  

 

 

1. Semester: 

Modul- 
nummer 

Modulname 

Semesterwo-
chenstunden 

Sprache 
der LV 
und PL 

Zugangs- 
Voraus- 

setzungen für 
Modulprüfung2 

Anmeldung zur 
Prüfung gleich-
zeitig mit An-
meldung zur 
zugehörigen 

LV3 

Prüfungsart 
und Dauer4 

Wichtung 
der Prüfungs- 

leistungen 

Voraussetzungen 
für die Erteilung 
der Modulnote 

ECTS-Punkte 
des Moduls 

V S Ü P PM WPM WM 

GP.1.101 Propädeutikum 3,7 2,3   Deutsch - ja SP – 90 min. 100 % 
SL (Testat, „Erste 

Hilfe“) erfolgreich ab-
solviert 

5   

GP.1.102 
Naturwissenschaftliche und medizi-

nische Grundlagen (Teil 1) 
7,2    Deutsch - ja 

siehe 2. Semes-
ter 

100 %  5   

GP.1.601 
Grundlagen der menschlichen Be-
tätigung in unterschiedlichen kultu-

rellen Kontexten 
 2  8 Deutsch - ja MP - 30 Min. 100 %  10   

GP.1.602 
Ergotherapie als komplexe Inter-

vention 
2 8   Deutsch - ja MP - 30 min. 100 %  10   

 

 

2. Semester: 

Modul- 
nummer 

Modulname 

Semesterwo-
chenstunden Sprache 

der LV 
und PL 

Zugangs- 
Voraus- 

setzungen für 
Modulprüfung 

Anmeldung zur 
Prüfung gleich-
zeitig mit An-

meldung zur zu-
gehörigen LV 

Prüfungsart 
und Dauer 

Wichtung 
der Prüfungs- 

leistungen 

Voraussetzungen 
für die Erteilung 
der Modulnote 

ECTS-Punkte 
des Moduls 

V S Ü P PM WPM WM 

GP.1.102 
Naturwissenschaftliche und medizini-

sche Grundlagen (Teil 2) 
6,9    Deutsch - ja SP – 180 min. 100 %  5   

GP.1.103 Sozialwissenschaftliche Grundlagen 5,9    Deutsch - ja SP - 120 min 100 %  5   

GP.1.603 
Aktivitäten des täglichen Lebens 1: 

Lebensphasen und ihre Transitionen 
 4  4,3 Deutsch - ja MP – 30 min. 100 %  8,3   

GP.1.6P1 Praxisphase 1     Deutsch - nein PP - bestanden 11,7   

 

 

 

                                                           
2  Abbildung, ob und welche Module aufeinander aufbauen und die Reihenfolge der Ableistung der Module (§ 7 Abs. 5 Anstrich 3 und 4) 
3 § 7 Abs. 5 Anstrich 5 i. V. m. § 17 Abs. 3 RPO 
4 die Art, Dauer und Anzahl der innerhalb eines Moduls zu erbringenden Prüfungsleistungen (§ 7 Abs. 5 Anstrich 6) 
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3. Semester: 

Modul- 
nummer 

Modulname 

Semesterwo-
chenstunden Sprache 

der LV 
und PL 

Zugangs- 
Voraus- 

setzungen für 
Modulprüfung 

Anmeldung zur 
Prüfung gleich-

zeitig mit Anmel-
dung zur zuge-

hörigen LV 

Prüfungsart 
und Dauer 

Wichtung 
der Prüfungs- 

leistungen 

Voraussetzungen 
für die Erteilung 
der Modulnote 

ECTS-Punkte 
des Moduls 

V S Ü P PM WPM WM 

GP.1.104 Wirtschaft und Recht 4 1   Deutsch - ja SP – 90 min. 100 %  5   

GP.1.105 
Gesundheitsversorgung wissen-
schaftlich begründen, reflektieren 

und bewerten I 
4 1   Deutsch - nein AP 100 % 

SL erfolgreich absol-
viert 

5   

GP.1.604 
Aktivitäten des täglichen Lebens 2: 

Zusammenspiel von stationären und 
ambulanten Kontexten 

 4  6 Deutsch - 
 

ja 
MP – 30 min. 100 % 

 
 
 

10   

GP.1.605 
Soziale Teilhabe als Finalität der Er-
gotherapie 1: therapeutisches Poten-

tial von Umwelt und Ambiente 
 2 3,3  Deutsch - 

 
ja 

SP - 90 min. 100 %  5   

GP.1.606 
Soziale Teilhabe als Finalität der Er-
gotherapie 2: therapeutisches Poten-

tial von Spiel 
 2 3,3  Deutsch - 

 
ja 

SP – 90 Min. 100 % 
 
 

5   

 

 

4. Semester: 

Modul- 
nummer 

Modulname 

Semesterwo-
chenstunden Sprache 

der LV 
und PL 

Zugangs- 
Voraus- 

setzungen für 
Modulprüfung 

Anmeldung zur 
Prüfung gleich-

zeitig mit Anmel-
dung zur zuge-

hörigen LV 

Prüfungsart 
und Dauer 

Wichtung 
der Prüfungs- 

leistungen 

Voraussetzungen 
für die Erteilung 
der Modulnote 

ECTS-Punkte 
des Moduls 

V S Ü P PM WPM WM 

GP.1.6P2 Praxisphase 2     Deutsch - nein PP - bestanden 15   

GP.1.607 
Soziale Teilhabe als Finalität der Er-
gotherapie 3: therapeutisches Poten-

tial von Gruppen 
 1 4  Deutsch - ja SP – 90 Min. 100 %  5   

GP.1.608 
Aktivitäten des täglichen Lebens 3: 
Lebensqualität durch Balance von 

Schlaf, Ruhe, Freizeit, Hobby, Arbeit 
  3 2,3 Deutsch - ja MP – 30 min. 100 %  5   

GP.1.609 Salutogenese und Ergotherapie  2 3,3  Deutsch - ja MP – 30 min. 100 %  5   
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5. Semester: 

Modul- 
nummer 

Modulname 

Semesterwo-
chenstunden Sprache 

der LV 
und PL 

Zugangs- 
Voraus- 

setzungen für 
Modulprüfung 

Anmeldung zur 
Prüfung gleich-

zeitig mit Anmel-
dung zur zuge-

hörigen LV 

Prüfungsart 
und Dauer 

Wichtung 
der Prüfungs- 

leistungen 

Voraussetzungen 
für die Erteilung 
der Modulnote 

ECTS-Punkte 
des Moduls 

V S Ü P PM WPM WM 

GP.1.610 
Technologie, palliative Ansätze und 

Chronizität in der Ergotherapie 
2 6 2  Deutsch - nein AP 100 %  10   

GP.1.106 
Gesundheitsversorgung wissen-
schaftlich begründen, reflektieren 

und bewerten II 
4    Deutsch - 

 
nein 

AP 100 %  5   

GP.1.6P3 Praxisphase 3     Deutsch - nein PP - bestanden 15   

 

 

 

6. Semester: 

Modul- 
nummer 

Modulname 

Semesterwo-
chenstunden Sprache 

der LV 
und PL 

Zugangs- 
Voraus- 

setzungen für 
Modulprüfung 

Anmeldung zur 
Prüfung gleich-

zeitig mit Anmel-
dung zur zuge-

hörigen LV 

Prüfungsart 
und Dauer 

Wichtung 
der Prüfungs- 

leistungen 

Voraussetzungen 
für die Erteilung 
der Modulnote 

ECTS-Punkte 
des Moduls 

V S Ü P PM WPM WM 

GP.1.611 
Komplexe / interdisziplinäre Thera-
piesituationen und Behandlungsauf-

träge 
1 4,3   Deutsch - nein AP 100 %  5   

GP.1.612 
Vorbereitung auf die staatliche Prü-

fung 
 3,3 3  Deutsch - nein AP 100 %  5   

GP.1.107 Teamarbeit und Kooperation 4    Deutsch - nein AP 100 %  5   

GP.1.6P4 Praxisphase 4     Deutsch - nein 

Schriftl. Prü-
fungsbericht – 10 

Seiten 

PP – 30 Min. 

MP – 45 Min. 

SP: 40 % 

PP: 30 % 

MP: 30 % 

Prüfungen im Rah-
men der berufszulas-

senden Prüfungen 
bestanden 

15   
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7.Semester: 

Modul- 
nummer 

Modulname 

Semesterwo-
chenstunden Sprache 

der LV 
und PL 

Zugangs- 
Voraus- 

setzungen für 
Modulprüfung 

Anmeldung zur 
Prüfung gleich-

zeitig mit Anmel-
dung zur zuge-

hörigen LV 

Prüfungsart 
und Dauer 

Wichtung 
der Prüfungs- 

leistungen 

Voraussetzungen 
für die Erteilung 
der Modulnote 

ECTS-Punkte 
des Moduls 

V S Ü P PM WPM WM 

GP.1.WP1-1 
Führen und Leiten in den Gesund-

heitsberufen 
6    Deutsch - nein AP 100 %   10  

GP.1WP1_2 
Praxisanleitung für Gesundheitsbe-

rufe 
6    Deutsch - nein AP 100 %   10  

GP.1.613 
Occupational Science und politisch-
gesellschaftliche Dimensionen der 

menschlichen Betätigung 
4 6   Deutsch - ja SP – 180 Min. 100 %  10   

GP.1.108 
Gesundheitsversorgung wissen-
schaftlich begründen, reflektieren 

und bewerten III 
8    Deutsch - 

 
nein 

AP 100 %  10   

 

8. Semester: 

Modul- 
nummer 

Modulname 

Semester- wo-
chenstunden Sprache 

der LV 
und PL 

Zugangs- 
Voraus- 

setzungen für 
Modulprüfung 

Anmeldung zur 
Prüfung gleich-

zeitig mit Anmel-
dung zur zuge-

hörigen LV 

Prüfungsart 
und Dauer 

Wichtung 
der Prüfungs- 

leistungen 

Voraussetzun-
gen 

für die Erteilung 
der Modulnote 

ECTS-Punkte 
des Moduls 

V S Ü P PM WPM WM 

GP.1.WP2-1 
Implementierung evidenzbasierter 

Maßnahmen in die Praxis 
3    Deutsch - nein AP 100 %   5  

GP.1.WP2-2 Case Management 3    Deutsch - nein AP 100 %   5  

GP.1.WP2-3 Patient*innenautonomie in der Praxis 3    Deutsch - nein AP -100 %   5  

GP.1.614 
Potenziale der Ergotherapie und In-
novationen in der Gesundheitsver-

sorgung 
 10   Deutsch - 

 
nein 

AP 100 %  10   

GP.1.615 
Bachelorarbeit (12 ECTS) 
und Kolloquium (3 ECTS) 

 4 1,3  Deutsch 

• mind. 180 ECTS 
Punkte an Prü-
fungsleistungen 
im Studiengang 

• die Erlaubnis zur 
Führung der Be-
rufsbezeichnung 
Ergotherapeutin 
oder Ergothera-

peut 

 
 

Anmeldung er-
folgt auf Antrag 

Bachelorarbeit – 
30 Seiten 

und 
MP- 20-30 Min. 

 
Bachelorarbeit: 75 % 

 
Kolloquium: 25 % 

 15   
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Legende: 
 

SWS Semesterwochenstunden 

LV Lehrveranstaltung 

V Vorlesung 

S Seminar 

Ü Übung 

P Praktikum 

PM Pflichtmodul 

WPM Wahlpflichtmodul 

WM Wahlmodul 

 

PL Prüfungsleistung 

MP  Mündliche Prüfung 

SP  Schriftliche Prüfung 

AP  Alternative Prüfung 

PP  Praktische Prüfung 

SL Studienleistung 

R  Referat 

ST  Schriftlicher Test 

MT  Mündlicher Test 

HA  Hausarbeit 

Prot.  Protokoll 

Koll.  Kolloquium 

B  Beleg 

E  Exkursion 
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Anlage 4.1: Bachelorzeugnis Deutsch 

 

BACHELORZEUGNIS 
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BACHELORZEUGNIS 

 

 

 

 

Herr/ Frau ……………….. ……………….. 

 

geboren am ……………….. in ……………….. 

 

hat am ……………….. 

 

im Fachbereich GESUNDHEIT UND PFLEGE 

 

für den Studiengang ERGOTHERAPIE 

die Bachelorprüfung abgelegt. 

 

 

 

GESAMTPRÄDIKAT ........................................... (Note) 

 

ECTS-Credits ........ 

 

 

THEMA der BACHELORARBEIT: 

 

……………….. 
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Herr/Frau ……………….. ……………….. erbrachte folgende Leistungen: 
 

 

Pflichtmodule:  

 

Note ECTS-Credits 

Propädeutikum 

 

  

Naturwissenschaftliche und medizinische Grundlagen  

 

  

Grundlagen der menschlichen Betätigung in unterschiedlichen kulturellen 

Kontexten 

 

  

Ergotherapie als komplexe Intervention 

 

  

Sozialwissenschaftliche Grundlagen 

 

  

Aktivitäten des täglichen Lebens 1: Lebensphasen und ihre Transitionen 

 

  

Wirtschaft und Recht 

 

  

Gesundheitsversorgung wissenschaftlich begründen, reflektieren und be-

werten I 

 

  

Aktivitäten des täglichen Lebens 2: Zusammenspiel von stationären und am-

bulanten Kontexten 

 

  

Soziale Teilhabe als Finalität der Ergotherapie 1: therapeutisches Potential 

von Umwelt und Ambiente 

 

  

Soziale Teilhabe als Finalität der Ergotherapie 2: therapeutisches Potential 

von Spiel 

 

  

Soziale Teilhabe als Finalität der Ergotherapie 3: therapeutisches Potential 

von Gruppen 

 

  

Aktivitäten des täglichen Lebens 3: Lebensqualität durch Balance von 

Schlaf, Ruhe, Freizeit, Hobby, Arbeit 

 

  

Salutogenese und Ergotherapie 

 

  

Technologie, palliative Ansätze und Chronizität in der Ergotherapie 

 

  

Gesundheitsversorgung wissenschaftlich begründen, reflektieren und be-

werten II 
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Komplexe, interdisziplinäre Therapiesituationen und Behandlungsaufträge 

 

  

Vorbereitung auf die staatliche Prüfung 

 

  

Teamarbeit und Kooperation 

 

  

Occupational Science und politisch-gesellschaftliche Dimensionen der 

menschlichen Betätigung 

 

  

Gesundheitsversorgung wissenschaftlich begründen, reflektieren und be-

werten 

 

  

Potenziale der Ergotherapie und Innovationen in der Gesundheitsversorgung 

 

  

Bachelorarbeit 

 
 

  

 

 

Module der praktischen Ausbildung 

 

 

Note 

 

ECTS-Credits 

Praxisphase 1   

Praxisphase 2   

Praxisphase 3   

Praxisphase 4 

 

  

 Note ECTS-Credits 

Wahlpflichtmodule 

 

  

Wahlpflichtmodul 1 …………………………………………………… 

 

  

Wahlpflichtmodul 2 …………………………………………………… 

 

  

 

Jena, den ……………….. 

 

De r/ Die Vorsitzende des Prü-

fungsausschusses 

............................................... 

 Der Dekan / Die Dekanin des 

Fachbereiches 

.................................................... 

 

Deutsche Notenskala: 1 - sehr gut, 2 - gut, 3 - befriedigend, 4 - ausreichend, 5 - nicht ausreichend 
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Anlage 4.2: Bachelorzeugnis Englisch 

 

TRANSCRIPT OF RECORDS 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

24  

 

 

Ms/ Mr ……………….. ……………….. 

 

born on ……………….. in ……………….. 

 

has passed on ……………….. 

 

the Bachelor Examinations 

 

at the department of HEALTH and NURSING in 

the degree programme OCCUPATIONAL THERAPY 

 

 

FINAL GRADE ….... (overall average grade) 

 

ECTS-Credits ........ 

 

TOPIC of the BACHELOR THESIS: 

 

……………….. 

 

TRANSCRIPT OF RECORDS 
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Ms/ Mr ……………….. ……………….. obtained the following grades: 

 

 

Compulsory modules  

 

Local Grade ECTS-Credits 

Propaedeutics   

Elements of natural sciences and medicine  

 

  

Basics of human occupation in different cultural contexts 

 

  

Occupational therapy as a complex intervention 

 

  

Elements of social sciences 

 

  

Activities of daily living 1: Life-span related transitions 

 

  

Economy and jurisprudence  

 

  

Applied health science I 

 

  

Activities of daily living 2: Interplay of in- and outpatient settings 

 

  

Social Participation as goal of occupational therapy 1: therapeutic potential 

of environments 

 

  

Social Participation as goal of occupational therapy 2: therapeutic potential 

of play 

 

  

Social Participation as goal of occupational therapy 3: therapeutic potential 

of groups 

 

  

Activities of daily living 3: Quality of life through balancing sleep, rest, lei-

sure, hobby, and work 

 

  

Salutogenesis and occupational therapy 

 

  

Technology, palliative approaches and chronicity in occupational therapy 

 

  

Applied health science II 

 

  

Complex, interdisciplinary situations in therapy and rehabilitation 

 

  

Preparing for state examination 

 

  

Teamwork and cooperation   
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Occupational Science and political and societal dimensions of human occu-

pation  

 

  

Applied health science III 

 

  

Potentials in occupational therapy and innovations in health care 

 

  

Bachelor Thesis 

 
 

  

Professional field modules 

 

Local 

Grade 

ECTS-Credits 

Internship 1   

Internship 2   

Internship 3   

Internship 4 

 

  

 Local Grade ECTS-Credits 

Elective modules 

 

  

Elective module 1 ……………………………………………………… 

 

  

Elective module 2 ……………………………………………………… 

 

  

 

Jena, ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Head of Examination Board 

........................................... 

Dean of Department 

................................ 

 

 

Local Grading Scheme: 1 - very good, 2 - good, 3 - satisfactory, 4 - sufficient, 5 - non-sufficient/fail 
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Anlage 5.1: Zusatzdokument Deutsch 

 

 

 

ECTS-Grad zum 

BACHELORZEUGNIS 

 

 

 

 

 

Herr/ Frau ……………….. ………………..  

geboren am ……………….. in ……………….. 

hat am ……………….. 
  

 

im Fachbereich GESUNDHEIT UND PFLEGE 

für den Studiengang ERGOTHERAPIE 

die Bachelorprüfung abgelegt. 

 

 

ECTS-Grad ……………(Grade) 

 

 

 

 

 

Jena, den ……………….. 

 

Der / Die Vorsitzende des Prü-

fungsausschusses 

................................... 

 Der Dekan / Die Dekanin des 

Fachbereiches 

.............................................. 

 

Dieses Dokument ist Bestandteil des Bachelorzeugnisses. 

ECTS-Grades und Prozentzahl der Studenten, die diese ECTS-Grade normalerweise erhalten: 

A – die besten 10 %, B – die nächsten 25 %, C – die nächsten 30 %, D – die nächsten 25 %, E – die nächsten 10 
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Anlage 5.2: Zusatzdokument Englisch 

 

 

 

Transcript of 

Records 

ECTS-Grade 

 

Ms/ Mr ……………….. ……………….. 

 

born on ……………….. in ……………….. 

 

has passed on ……………….. 

 

at the department of HEALTH AND NURSING  

 

in the degree programme BACHLOR OF OCCUPATIONAL THERAPY 

 

the Bachelor Examinations. 

 

 

 

ECTS-Grade ….... 

 

 

 

 

Jena, ……………….. 

 

 

Head of Examination Board 

........................................... 

Dean of Department 

................................ 

 

This document is part of the Bachelor certificate. 

 

ECTS-Grades and percentage of successful students normally achieving the grade: A – best 

10%, B – next 25%, C – next 30%, D – next 25%, E – next 10% 

 



 
 

29  

Anlage 6.1: Bachelorurkunde Deutsch 

 

 

BACHELOR 

URKUNDE 

Die ERNST-ABBE-HOCHSCHULE JENA verleiht 

 

Frau/ Herrn …………………………  

geboren am ………………………… in ………………………… 

 

auf Grund der am ………………………… 

 

im Fachbereich GESUNDHEIT UND PFLEGE 

 

im Studiengang ERGOTHERAPIE 

 

bestandenen Bachelorprüfung den akademischen Grad 

 

 

Bachelor of Science 
(B. Sc.) 

 

 

 

Jena, den ………. Die Rektorin/Der Rektor 
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Anlage 6.2: Bachelorurkunde Englisch 

 

 

 

BACHELOR 

CERTIFCATE 

The UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES JENA awards 

 

Ms/ Mr ………………………… 

 

born on ……………….. in ……………….. 

 

due to the passed Bachelor Examination on ……………….. 

 

at the department of HEALTH AND NURSING 

 

in the degree programme BACHELOR OF SCIENCE Occupational therapy 

 

 

the academic degree 

 
Bachelor of Science 

(B. Sc.) 

 

 

 

 

Jena, The Rector 
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Anlage 7.1: Diploma Supplement Deutsch 
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Anlage 7.2: Diploma Supplement Englisch 
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